
 
 
 

Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Aufhebung 
des Beschlusses zur Änderung der Häusliche Krankenpflege-
Richtlinie vom 18. Juni 2020: Änderung bezüglich der 
Nummer 26 des Leistungsverzeichnisses bei Anwendung von 
verblisterten Medikamenten 

Vom 21. Oktober 2021 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 21. Oktober 2021 
beschlossen, den Beschluss des G-BA über eine Änderung der Häusliche Krankenpflege-
Richtlinie: Änderung bezüglich der Nummer 26 des Leistungsverzeichnisses bei Anwendung 
von verblisterten Medikamenten vom 18. Juni 2020 aufzuheben. 

Dieser Beschluss tritt mit Beschlussfassung in Kraft. 

 

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter 
www.g-ba.de veröffentlicht. 

Berlin, den 21. Oktober 2021 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 
Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 
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